
Hinweise zur Prüfungsanmeldung 

Der Studierende hat sich innerhalb der durch Aushang bekanntgegebenen Meldefrist auf dafür vorgesehene 

Formulare bzw. online für seine Prüfungen anzumelden, verspätete eingehende Meldungen werden nicht 

berücksichtigt. Ohne Anmeldung ist keine Zulassung möglich. Eine Prüfungsanmeldung ist verbindlich. 

Rücktritt: Eine Prüfungsanmeldung kann schriftlich beim Prüfungsamt bis spätestens einen Tag vor dem  

festgesetzten Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen zurückgenommen werden. Kann ein Studierender 

aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen nicht zu einer Prüfung erscheinen, sind diese Gründe dem Prü- 

fungsausschuss umgehend schriftlich mitzuteilen und glaubhaft zu machen. Bei Krankheit ist ein ärtzliches 

Attest vorzulegen, welches eine Beschreibung der gesundheitlichen Beeinträchtigungen (etwa ein Hinweis 

auf bestimmte Schmerzen) und ferner die Angabe der sich daraus ergebenden Behinderung in der Prüfung  

(z.B. Störung der Konzentrationsfähigkeit) enthält.  

*Freiversuch: Wenn ein Studierender nach ununterbrochenem Studium die gesamte Diplomprüfung in der

Regelstudienzeit erstmals vollständig ablegt, so gilt der erste Versuch der Fachprüfungen, die nicht bestan- 

den wurden, als nicht unternommen. 

Datum: Unterschrift: 
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